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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1975

Norm

KFG 1967 §102 Abs1

Rechtssatz

Die Vornahme einer Funktionsprobe zur Überprüfung der Bremswirkung eines Anhängers, die schon dadurch erreicht

werden kann, daß bei stehendem Lastkraftwagenzug der Bremsschlauch zum Anhänger gelöst und dann losgefahren

wird, wobei der Anhänger vollgebremst stehen müßte, ist dem Lenker eines Lastkraftwagenzugs durchaus zumutbar.
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Veröff: ZVR 1976/103 S 116

Schlagworte

SW: Auto
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